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Auftraggeber   Borbet GmbH 
    Hauptstraße 5 
    59969 Hallenberg 3 
 
Prüfgegenstand  PKW-Sonderrad 
Typ    RST 70535 
Radgröße   7 Jx15 H2 
Zentrierart   Mittenzentrierung 
 
Ausführung Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ 

Lochkreis- (mm)/ 
Mittenloch-ø 
(mm) 

Einpress- 
tiefe 
(mm) 

Rad- 
last 
(kg) 

Abrollumfang 
(mm) 

110 RST 70535 110 /Ø72,5/Ø65,1 5/110/65,1  35  620  2005 
 
Kennzeichnungen 
KBA-Nummer   43833 
Herstellerzeichen  Borbet 
Radtyp und Ausführung  RST 70535 ... (s.o.) 
Radgröße   7 Jx15 H2 
Einpresstiefe   ET .. (s.o.) 
Giessereikennzeichen  Borbet 
Herkunftsmerkmal  Made in Germany 
Herstelldatum   Monat und Jahr 
 
Befestigungsmittel   
 
Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment (Nm) Schaftlänge (mm) 
S01 Schraube M12x1,5 Kegel 60°  110 32 
 
Prüfungen 
 
Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz (Gutachten Nr. 55006597) durchgeführt. 
 
Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 (in der jeweils gültigen Fassung) wurden an 
den im Verwendungsbereichaufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und 
Handlingsprüfungen durchgeführt. 
 
Verwendungsbereich 
 
Hersteller   Opel 
    Saab 
 
Spurverbreiterung  innerhalb 2% 
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Opel Astra Car. 55-100 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05  
T98/Kombi 55-108 185/65R15 M+S M10 R09  A08 A09 A12  
e1*97/27, 
98/14*0087*.. 

55-108 195/60R15   A14 A45 B03 
Car V15 S01 

Opel Omega 54-150 195/65R15 R21 R37  A02 A04 A05  
Omega A 54-150 195/65R15 M+S R09  A08 A09 A12  
E284, /1, /2 54-150 205/60R15 R21 R37  A14 A45 S01 
  54-150 205/65R15 R09 R21   
  54-150 205/65R15 M+S R09   
  54-150 215/60R15 R21   
Opel Omega 54-147 195/65R15 R21 R37  A02 A04 A05  
Omega A-Caravan 54-147 195/65R15 M+S R09  A08 A09 A12  
E285, /1, /2 54-147 205/60R15 R21 R37  A14 A45 S01 
  54-147 205/65R15 M+S R09   
  54-147 205/65R15 R09 R21   
  54-147 215/60R15 R21   
Opel Omega 74-160 195/65R15 A11 R09 R21  A02 A04 A05  
V94, Omega-B 74-160 195/65R15 A11 M+S R09  A08 A09 A14  
G684, 74-160 205/60R15 A11 R21  A45 B03 V15  
e1*96/79, 74-160 205/65R15 A11 R21  S01 
98/14*0077*.. 74-160 215/60R15 A12 R21   
  74-160 225/55R15 A12 R21   
  74-160 225/60R15 A12 R21   
Opel Omega 74-160 195/65R15 128 A11 M+S R09  A02 A04 A05  
V94/K.,Omega-B-Car 74-160 195/65R15 128 A11 R09 R70  A08 A09 A14  
G685, 74-160 205/60R15 129 A11 R37 R70  A45 B03 V15  
e1*96/79, 74-160 205/65R15 126 A11 M+S R09  S01 
98/14*0078*.. 74-160 205/65R15 126 A11 R70   
- Caravan, Kombi 74-160 215/60R15 127 A12 R70   
  74-160 225/55R15 129 A12 R70   
  74-160 225/60R15 125 A12 R70   
Opel Senator 66-150 195/65R15 M+S R09  A02 A04 A05  
Senator-B 66-150 195/65R15 R09 R21  A08 A09 A12  
E478, /1 66-150 205/60R15 R21 R37  A14 A45 S01 
  66-150 205/65R15 R21   
  66-150 205/65R15 M+S R09   
  66-150 215/60R15 R21   
Opel Vectra-C 74-129 195/65R15 A11 M+S  A02 A04 A05  
Vectra/Lim 74-92 195/65R15 A11 R37  A08 A09 A14  
e1*98/14*0187*.. 74-92 205/60R15 A11  A45 B03 Flh  
  74-92 205/65R15 A12  Lim V15 S01 
  74-92 215/55R15 A12 T89   
  74-92 215/60R15 A12   
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Opel Vectra-C-Car. 74-129 195/65R15 A11 M+S  A02 A04 A05  
Vectra/SW 74-92 195/65R15 A11 R37  A08 A09 A14  
e1*2001/116*0238*.. 74-92 205/60R15 A11 T90  A45 B03 Car  
- Caravan, Kombi 74-92 205/65R15 A12  V15 S01 
  74-92 215/60R15 A12   
  74-92 225/55R15 A12   
Saab 9-5 
YS3E 
e11*96/27*0073*.. 

88-147 195/65R15 M+S R09  A02 A04 A05 
A08 A09 A12 
A14 A45 B03 
S01 

Saab 900 
900/II 
G511 

96-136 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05 
A08 A09 A12 
A14 A45 B03 
S01 

Saab 900 
900/II Cabrio 
G783 

96-136 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05 
A08 A09 A12 
A14 A45 B03 
S01 

Saab 900, Saab 9-3 85-136 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05  
YS3D 85-151 185/65R15 M+S M10 R09  A08 A09 A12  
e4*95/54*0012*.., 
e4*98/14*0012*.. 

85-151 195/60R15   A14 A45 B03 
S01 

 
Auflagen und Hinweise 
 
125 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1250 kg. 
 
126 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1260 kg. 
 
127 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1270 kg. 
 
128 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1280 kg. 
 
129 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1290 kg. 
 
A02 Wird eine in diesem Gutachten aufgeführte Reifengröße verwendet, die nicht bereits in den 
Fahrzeugpapieren genannt ist, so sind die Angaben über die Reifengröße in den Fahrzeugpapieren 
durch die Zulassungsstelle berichtigen zu lassen. 
Diese Berichtigung ist dann nicht erforderlich, wenn die ABE des Sonderrades eine Freistellung von 
der Pflicht zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere enthält. 
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A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu 
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. 
Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei 
Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige 
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. 
 
A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden 
Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer 
Veränderungen ist gesondert zu beurteilen. 
 
A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht 
länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet 
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. 
gleichem Abrollumfang verwendet werden. 
 
A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller 
vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. 
 
A11 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen 
Achsen verwendet werden. 
 
A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig. 
 
A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte 
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. 
 
A45 Es sind nur schlauchlose Reifen und kurze Gummiventile nach DIN 7757-33GS11,5 (z.B. 
Alligator 3301, TR412, EHA544) oder gerade Ventile mit Metallfuß und Befestigung durch lange 
Überwurfmutter von außen die wietgehend der DIN7779 entsprechen (z.B. Alligator 2024R8 bzw. 
3004A), zulässig. 
Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur 
Metallschraubventile zulässig. 
 
B03 Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder 
breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind. 
 
Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart 
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Touring,..). 
 
Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck 
(3-türig und 5-türig). 
 
Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine. 
 
M+S Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung. 
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M10 Folgende Reifen wurden geprüft: 
 
Hersteller Sommerprofiltyp(en)    Winterprofiltyp(en) 
  bzw. Geschw.Kat    bzw. Geschw.Kat. 
 
Dunlop  alle      --- 
Fulda  alle      Kristall 3000 
Pirelli  P200 Aquachrono, P2000, P4000, P6000 W190 Asim., W190 Dir., 
         W190, W210- Perf., W210 Asim. 
Semperit nur H, V     M 828 (H) 
Uniroyal nur H, V     MS*plus 44 (H) 
Yokohama A509      S760, S480 
Michelin MXV2, MXV3A (H+V), EnergyMXV3A u. XH1 XM+S 100 (T), XM+S  130 (T) 
Continental nur H, V     TS 770 (H) 
Bridgestone nur H, V, Z     WT 11 
Falken  nur H, V, Z     --- 
Goodrich nur H, V, Z     --- 
Kleber  nur H, V, Z     --- 
Toyo  nur H, V, Z     --- 
Goodyear nur T, H, V, Z     Eagle GW, Ultra Grip 
 
Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/65R15 verwendet werden, die gemäß 
Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind. 
 
R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den 
Fahrzeugpapieren eingetragen ist. 
 
R21 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des 
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende 
Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. 
 
R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig 
ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind. 
 
R70 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des 
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende 
Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. 
 
S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 
verwendet werden. 
 
T89 Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 
16). 
 
T90 Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 
16). 
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V15 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende 
Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich: 
 
 Vorderachse  Hinterachse 
 
Nr.  1 175/55R15  195/50R15 
Nr.  2 185/55R15  205/50R15, 215/45R15 
Nr.  3 195/45R15  215/40R15, 245/35R15 
Nr.  4 195/50R15  205/50R15, 215/45R15 
Nr.  5 195/55R15  215/50R15 
Nr.  6 205/45R15  215/40R15 
Nr.  7 205/55R15  225/50R15 
Nr.  8 205/60R15  225/55R15 
Nr.  9 205/65R15  225/60R15 
Nr. 10 215/40R15  245/35R15 
 
Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder 
Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten 
achsweise. 
 
Prüfergebnis 
 
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter 
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden. 
 
Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den 
heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich 
entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, 
die die Begutachtungspunkte beeinflussen. 
 
Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 6 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1996. 
 
Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor. 
 
Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert 
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der 
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95 
 
Lambsheim, 10.November 2003 
 

 
Coen           00056597.DOC 
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Auftraggeber   Borbet GmbH 
    Hauptstraße 5 
    59969 Hallenberg 3 
 
Prüfgegenstand  PKW-Sonderrad 
Typ    RST 70535 
Radgröße   7 Jx15 H2 
Zentrierart   Mittenzentrierung 
 
Ausführung Kennzeichnung Rad/ Zentrierring Lochzahl/ 

Lochkreis- (mm)/ 
Mittenloch-ø 
(mm) 

Einpress- 
tiefe 
(mm) 

Rad- 
last 
(kg) 

Abrollumfang 
(mm) 

110 RST 70535 110 /Ø72,5/Ø65,1 5/110/65,1  35  620  2005 
 
Kennzeichnungen 
Herstellerzeichen  Borbet 
Radtyp und Ausführung  RST 70535 ... (s.o.) 
Radgröße   7 Jx15 H2 
Einpresstiefe   ET .. (s.o.) 
Giessereikennzeichen  Borbet 
Herkunftsmerkmal  Made in Germany 
Herstelldatum   Monat und Jahr 
 
Befestigungsmittel 
 
Nr. Art der Befestigungsmittel Bund Anzugsmoment (Nm) Schaftlänge (mm) 
S01 Schraube M12x1,5 Kegel 60°  110 32 
 
Prüfungen 
 
Die Sonderradprüfungen wurden vom TÜV Pfalz (Gutachten Nr. 970065) durchgeführt. 
 
Entsprechend den Kriterien des VdTÜV Merkblattes 751 wurden an den im Verwendungsbereich 
aufgeführten Fahrzeugen Anbau-, Freigängigkeits- und Handlingsprüfungen durchgeführt. 
 
Verwendungsbereich 
 
Hersteller   Opel 
    Saab 
 
Spurverbreiterung  innerhalb 2% 
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Opel Astra 55-100 185/65R15 K11 M10 R09  A02 A04 A05  
T98, T98/NB 55-108 185/65R15 K11 M+S M10 R09  A06 A08 A09  
e1*97/27,98/14*  55-108 195/60R15 K11  A12 A14 A45  
0086, 0101*.. 55-108 205/55R15 K02 K07 K08 K11  B03 Flh Sth  
  55-108 215/50R15 K02 K49 K50 K56  V15 S01 
  55-108 215/55R15 K02 K49 K50 K56   
  55-108 225/50R15 K42 K49 K50 K56   
Opel Astra 74-108 185/65R15 K11 M+S M10 R09  A02 A04 A05  
T98C 74-108 195/60R15 K11 T86 T87  A06 A08 A09  
e1*98/14*0132*.. 74-108 205/55R15 K02 K05 K07 K08 K11  A12 A14 A45  
- Coupé, Cabrio 74-108 215/50R15 K02 K05 K49 K50 K56  B03 Cbo Cpe  
  74-108 225/50R15 K04 K41 K42 K45 K49 K50 K56  V15 S01 
Opel Astra Car. 55-100 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05  
T98/Kombi 55-108 185/65R15 M+S M10 R09  A06 A08 A09  
e1*97/27, 55-108 195/60R15   A12 A14 A45  
98/14*0087*.. 55-108 205/55R15 K02 K07 K08  B03 Car V15  
  55-108 215/50R15 K02 K49 K50  S01 
  55-108 215/55R15 K02 K49 K50   
  55-108 225/50R15 K42 K49 K50   
Opel Calibra 125-150 195/60R15 R09 R35  A02 A04 A05  
Calibra A 125-150 205/55R15 R09 R35  A06 A08 A09  
F406 125-150 225/50R15 K44 R03  A12 A14 A45 

B03 K02 K08 
K11 K41 K49 
R21 V15 S01 

Opel Omega 54-150 195/65R15 R21 R37  A02 A04 A05  
Omega A 54-150 195/65R15 M+S R09  A06 A08 A09  
E284, /1, /2 54-150 205/60R15 R21 R37  A12 A14 A45  
  54-150 205/65R15 R09 R21  S01 
  54-150 205/65R15 M+S R09   
  54-150 215/60R15 R21   
Opel Omega 54-147 195/65R15 R21 R37  A02 A04 A05  
Omega A-Caravan 54-147 195/65R15 M+S R09  A06 A08 A09  
E285, /1, /2 54-147 205/60R15 R21 R37  A12 A14 A45  
  54-147 205/65R15 M+S R09  S01 
  54-147 205/65R15 R09 R21   
  54-147 215/60R15 R21   
Opel Omega 74-160 195/65R15 A11 R09 R21  A02 A04 A05  
V94, Omega-B 74-160 195/65R15 A11 M+S R09  A06 A08 A09  
G684, 74-160 205/60R15 A11 R21  A14 A45 B03  
e1*96/79, 74-160 205/65R15 A11 R21  V15 S01 
98/14*0077*.. 74-160 215/60R15 A12 R21   
  74-160 225/55R15 A12 R21   
  74-160 225/60R15 A12 R21   
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Opel Omega 74-160 195/65R15 128 A11 M+S R09  A02 A04 A05  
V94/K.,Omega-B-Car 74-160 195/65R15 128 A11 R09 R70  A06 A08 A09  
G685, 74-160 205/60R15 129 A11 R37 R70  A14 A45 B03  
e1*96/79, 74-160 205/65R15 126 A11 M+S R09  V15 S01 
98/14*0078*.. 74-160 205/65R15 126 A11 R70   
- Caravan, Kombi 74-160 215/60R15 127 A12 R70   
  74-160 225/55R15 129 A12 R70   
  74-160 225/60R15 125 A12 R70   
Opel Senator 66-150 195/65R15 M+S R09  A02 A04 A05  
Senator-B 66-150 195/65R15 R09 R21  A06 A08 A09  
E478, /1 66-150 205/60R15 R21 R37  A12 A14 A45  
  66-150 205/65R15 R21  S01 
  66-150 205/65R15 M+S R09   
  66-150 215/60R15 R21   
Opel Vectra 125 195/60R15 R09 R35  A02 A04 A05  
Vectra A 125 205/55R15 K08 R35  A06 A08 A09  
E947/1 125 215/50R15 K08  A12 A14 A45  
  125 225/50R15 K04 K50 R03  B03 K42 K45 

K49 R21 V15 
S01 

Opel Vectra 125 195/60R15 R09 R35  A02 A04 A05  
Vectra A-CC 125 205/55R15 K08 R35  A06 A08 A09  
E948/1 125 215/50R15 K08  A12 A14 A45  
  125 225/50R15 K04 K50 R03  B03 K42 K45 

K49 R21 V15 
S01 

Opel Vectra 150 195/60R15 M+S R09  A02 A04 A05  
Vectra A-X 150 195/60R15 R09 R35  A06 A08 A09  
E951/1 150 205/55R15 K08 R35  A12 A14 A45  
  150 215/50R15 K08  B03 K42 K45  
  150 225/50R15 K04 K50 R03  K49 R21 V15 

S01 
Opel Vectra B 55-125 195/65R15 K08 R37  A02 A04 A05  
J96 55-125 205/55R15 K05 K07 K08 R37  A06 A08 A09  
e1*93/81, 95/54, 55-125 205/60R15 K05 K07 K08  A12 A14 A45  
98/14*0030*.. 55-125 215/55R15 K05 K49 K50  K42 K56 V15  
  55-125 225/50R15 K05 K49 K50  S01 
  55-125 225/55R15 K05 K49 K50   
Opel Vectra B 55-125 195/65R15 K02  A02 A04 A05  
J96/Kombi 55-125 205/55R15 K02 K05 K07 K08 R37  A06 A08 A09  
e1*95/54, 55-125 205/60R15 K02 K05 K07 K08  A12 A14 A45  
98/14*0044*.. 55-125 215/55R15 K05 K42 K49 K50  K56 V15 S01 
  55-125 225/50R15 K05 K42 K49 K50   
  55-125 225/55R15 K05 K42 K49 K50   
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Handelsbezeichnung 
Fahrzeug-Typ 
ABE/EWG-Nr. 

kW-Bereich Reifen Reifenbezogene Auflagen und 
Hinweise 

Auflagen und 
Hinweise 

Opel Vectra-C 74-129 195/65R15 A11 M+S  A02 A04 A05  
Vectra/Lim 74-92 195/65R15 A11 R37  A06 A08 A09  
e1*98/14*0187*.. 74-92 205/60R15 A11  A14 A45 B03  
  74-92 205/65R15 A12  Flh Lim V15  
  74-92 215/55R15 A12 T89  S01 
  74-92 215/60R15 A12   
  74-92 225/55R15 A12 K07 K08   
Opel Vectra-C-Car. 74-129 195/65R15 A11 M+S  A02 A04 A05  
Vectra/SW 74-92 195/65R15 A11 R37  A06 A08 A09  
e1*2001/116*0238*.. 74-92 205/60R15 A11 T90  A14 A45 B03  
- Caravan, Kombi 74-92 205/65R15 A12  Car V15 S01 
  74-92 215/60R15 A12   
  74-92 225/55R15 A12   
Saab 9-5 88-147 195/65R15 M+S R09  A02 A04 A05  
YS3E 88-147 205/65R15 K02 K11  A06 A08 A09  
e11*96/27*0073*.. 88-147 215/60R15 K42 K56 Z49  A12 A14 A45 

B03 S01 
Saab 900 96-136 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05  
900/II 96-136 195/60R15 K07 K08  A06 A08 A09  
G511 96-136 205/55R15 K02 K07 K08 K11  A12 A14 A45 

B03 S01 
Saab 900 96-136 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05  
900/II Cabrio 96-136 195/60R15 K07 K08  A06 A08 A09  
G783 96-136 205/55R15 K02 K07 K08 K11  A12 A14 A45 

B03 S01 
Saab 900, Saab 9-3 85-136 185/65R15 M10 R09  A02 A04 A05  
YS3D 85-151 185/65R15 M+S M10 R09  A06 A08 A09  
e4*95/54*0012*.., 85-151 195/60R15   A12 A14 A45  
e4*98/14*0012*.. 85-151 205/55R15 K02 K07 K08 K11  B03 S01 
 
Auflagen und Hinweise 
 
125 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1250 kg. 
 
126 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1260 kg. 
 
127 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1270 kg. 
 
128 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1280 kg. 
 
129 Das Sonderrad (gepr. Radlast) ist in Verbindung mit dieser Reifengröße nur zulässig bis zu 
einer zul. Achslast von 1290 kg. 
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A02 Der vorschriftsmäßige Zustand des Fahrzeugs ist durch einen amtlich anerkannten 
Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einen Kraftfahrzeugsachverständigen 
oder einen Angestellten nach Nummer 4 der Anlage VIIIb zur StVZO auf einem Nachweis 
entsprechend dem im Beispielkatalog zum §19 StVZO veröffentlichten Muster bescheinigen zu lassen. 
 
A04 Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu 
verwendenden Reifen, mit Ausnahme der M+S-Profile, sind den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. 
Ferner sind nur Reifen eines Reifenherstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig. Bei 
Verwendung unterschiedlicher Profiltypen auf Vorder- und Hinterachse ist die Eignung für das jeweilige 
Fahrzeug durch den Reifen- oder Fahrzeughersteller zu bestätigen. 
 
A05 Das Fahrwerk und die Bremsaggregate müssen, mit Ausnahme der in der entsprechenden 
Auflage aufgeführten Umrüstmaßnahmen, dem Serienstand entsprechen. Die Zulässigkeit weiterer 
Veränderungen ist gesondert zu beurteilen. 
 
A06 Die Mindesteinschraubtiefen der Radschrauben bzw. Muttern betragen (sofern serienmäßig 
nicht unterschritten) 6,5 Umdrehungen für M12x1,5; 7,5 Umdrehungen für M12x1,25 oder M14x1,5 
und 8 Umdrehungen für Gewinde 1/2" UNF.  
 
A08 Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht 
länger als erforderlich gefahren werden. Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet 
werden. Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb darf nur ein Ersatzrad mit gleicher Reifengröße bzw. 
gleichem Abrollumfang verwendet werden. 
 
A09 Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller 
vorgeschriebene Reifenfülldruck zu beachten ist. 
 
A11 Es dürfen nur feingliedrige Schneeketten an den laut Betriebsanleitung dafür vorgesehenen 
Achsen verwendet werden. 
 
A12 Die Verwendung von Schneeketten ist nicht zulässig. 
 
A14 Zum Auswuchten der Sonderräder dürfen an der Felgenaußenseite nur Klebegewichte 
unterhalb der Felgenschulter angebracht werden. 
 
A45 Es sind nur schlauchlose Reifen und kurze Gummiventile nach DIN 7757-33GS11,5 (z.B. 
Alligator 3301, TR412, EHA544) oder gerade Ventile mit Metallfuß und Befestigung durch lange 
Überwurfmutter von außen die wietgehend der DIN7779 entsprechen (z.B. Alligator 2024R8 bzw. 
3004A), zulässig. 
Bei Fahrzeugausführungen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit über 210 km/h sind nur 
Metallschraubventile zulässig. 
 
B03 Die Sonderräder sind nicht zulässig an Fahrzeugen, die ausschließlich mit größeren und/oder 
breiteren Serienrädern (mit Ausnahme von Felgen für M+S-Bereifung) ausgerüstet sind. 
 
Car Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart 
Kombilimousine (Avant, Break, Caravan, Kombi, Station-Wagon, Tourer, Touring,..). 
 
Cbo Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Cabriolet, 
Roadster. 
 
Cpe Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Coupé. 
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Flh Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Fließheck 
(3- türig und 5- türig). 
 
K02 An Achse 2 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende 
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
K04 An Achse 2 ist  ggf. durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende 
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
K05 An Achse 1 ist ggf. durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. 
deren Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
K07 Ggf. ist an Achse 1 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch 
sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. 
 
K08 Ggf. ist an Achse 2 eine ausreichende Radabdeckung durch Anbau von Teilen oder durch 
sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. 
 
K11 Ggf. ist durch Nacharbeiten der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt eine 
ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
K41 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende 
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
K42 An Achse 2 ist durch Nacharbeiten der Radhausausschnittkanten eine ausreichende 
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
K44 An Achse 2 ist durch Aufweiten der Kotflügel bzw. inneren Seitenteile eine ausreichende 
Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
K45 An Achse 1 ist durch Nacharbeiten der Radhausinnenkotflügel, Kunststoffeinsätze bzw. deren 
Befestigungsteile eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. Ein evtl. 
vorhandener Spritzschutz für den Ansaugweg des Luftfilters muß erhalten bleiben. 
 
K49 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 1 ist durch Anbau von Teilen 
oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. 
 
K50 Eine ausreichende Abdeckung der Reifenlaufflächen an Achse 2 ist durch Anbau von Teilen 
oder sonstige geeignete Maßnahmen herzustellen. 
 
K56 Durch Nacharbeit der Heckschürze am Übergang zum Radhausausschnitt ist eine 
ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifenkombination herzustellen. 
 
Lim Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Limousine. 
 
M+S Diese Reifengröße ist nur zulässig als M+S-Bereifung. 
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M10 Folgende Reifen wurden geprüft: 
 
Hersteller Sommerprofiltyp(en)    Winterprofiltyp(en) 
  bzw. Geschw.Kat    bzw. Geschw.Kat. 
 
Dunlop  alle      --- 
Fulda  alle      Kristall 3000 
Pirelli  P200 Aquachrono, P2000, P4000, P6000 W190 Asim., W190 Dir., 
         W190, W210- Perf., W210 Asim. 
Semperit nur H, V     M 828 (H) 
Uniroyal nur H, V     MS*plus 44 (H) 
Yokohama A509      S760, S480 
Michelin MXV2, MXV3A (H+V), EnergyMXV3A u. XH1 XM+S 100 (T), XM+S  130 (T) 
Continental nur H, V     TS 770 (H) 
Bridgestone nur H, V, Z     WT 11 
Falken  nur H, V, Z     --- 
Goodrich nur H, V, Z     --- 
Kleber  nur H, V, Z     --- 
Toyo  nur H, V, Z     --- 
Goodyear nur T, H, V, Z     Eagle GW, Ultra Grip 
 
Es können auch andere Reifen der Reifengröße 185/65R15 verwendet werden, die gemäß 
Bestätigung des Reifenherstellers auf 7 J x 15 H2 montierbar sind. 
 
R03 Diese Reifengröße ist nur an Achse 2 zulässig. 
 
R09 Diese Reifengröße ist nur zulässig, wenn sie bereits als Serienbereifung in den 
Fahrzeugpapieren eingetragen ist. 
 
R21 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des 
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende 
Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. 
 
R35 Sofern bei dieser Reifengröße Reifenfabrikatsbindungen aufgeführt sind, sollten die vom 
Fahrzeughersteller empfohlenen Reifen verwendet werden. 
 
R37 Diese Reifengröße ist nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig 
ausschließlich mit größerer und/oder breiterer Bereifung ausgerüstet sind. 
 
R70 Es können Reifen gleicher Größe verwendet werden, die gemäß Bestätigung des 
Reifenherstellers auf der im Gutachten genannten Radgröße montierbar sind und ausreichende 
Tragfähigkeit bei max. Sturzwinkel und Höchstgeschwindigkeit aufweisen. 
 
S01 Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitgelieferten Befestigungsmittel Nr. S01 
verwendet werden. 
 
Sth Die Rad/Reifen-Kombination ist zulässig für Fahrzeugausführungen der Aufbauart Stufenheck. 
 
T86 Reifen (LI 86) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1060 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 
16). 
 
T87 Reifen (LI 87) nur  zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1090 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 
16). 



TEILEGUTACHTEN nach §19(3) StVZO 
 
Nummer 97-0065-A21-V01 
 
Prüfgegenstand PKW-Sonderrad 7 Jx15 H2 Typ RST 70535 
Hersteller Borbet GmbH 
 

Seite 8 von 9 

Technologiezentrum Typprüfstelle Lambsheim - Königsberger Straße 20d - D-67245 Lambsheim 

 

 
T89 Reifen (LI 89) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1160 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 
16). 
 
T90 Reifen (LI 90) nur zulässig für Fahrzeuge mit zul. Achslasten bis 1200 kg (Fzg.-Schein, Ziff. 
16). 
 
V15 Bei Verwendung verschiedener Reifengrößen an Vorder- und Hinterachse sind folgende 
Reifenkombinationen, sofern die Reifengrößen in der Spalte "Reifen" aufgeführt sind, möglich: 
 
 Vorderachse  Hinterachse 
 
Nr.  1 175/55R15  195/50R15 
Nr.  2 185/55R15  205/50R15, 215/45R15 
Nr.  3 195/45R15  215/40R15, 245/35R15 
Nr.  4 195/50R15  205/50R15, 215/45R15 
Nr.  5 195/55R15  215/50R15 
Nr.  6 205/45R15  215/40R15 
Nr.  7 205/55R15  225/50R15 
Nr.  8 205/60R15  225/55R15 
Nr.  9 205/65R15  225/60R15 
Nr. 10 215/40R15  245/35R15 
 
Es sind nur Reifen eines Herstellers und achsweise eines Profiltyps zulässig, für die der Reifen - oder 
Fahrzeughersteller die Eignung für das jeweilige Fahrzeug bestätigt. Die Auflagen und Hinweise gelten 
achsweise. 
 
Z49 Eine ausreichende Freigängigkeit der Rad-Reifen-Kombination ist durch Entfernen des 
Kantenschutzes an der Radhausausschnittskante (Gummi- bzw. Kunststoff-Kederband) an Achse 2 
herzustellen. 
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Prüfergebnis 
 
Aufgrund der durchgeführten Prüfungen bestehen keine technischen Bedenken o.g. Sonderräder unter 
Beachtung der Auflagen und Hinweise zu verwenden. 
 
Die in diesem Gutachten aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach der Umrüstung den 
heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das Gutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich 
entsprechende Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, 
die die Begutachtungspunkte beeinflussen. 
 
Das Gutachten umfaßt Blatt 1 bis 8 und gilt für Sonderräder ab Herstellungsdatum Dezember 1996. 
 
Der Nachweis eines QM Systems gemäß Anlage XIX zu §19 StVZO liegt vor. 
 
Prüflaboratorium Technologiezentrum Typprüfstelle der TÜV Pfalz Verkehrswesen GmbH akkreditiert 
von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes. Bundesrepublik Deutschland unter der 
DAR-Registrier-Nr.: KBA-P 00008-95 
 
Lambsheim, 10.November 2003 
 

 
Coen           00056618.DOC 



 
 

T e i l e g u t a c h t e n 
nach § 19/3 StVZO 

 
Nr. RZ-056027-A0-015 

 

RWTÜV Fahrzeug GmbH - Institut für Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen 
Das Prüflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes für Prüfungen nach  
EG-TypV, StVZO sowie FzTV akkreditiert (KBA-P 00009-95). 

RZ-056027-A0-015 
 

 
über den Verwendungsbereich von Sonderrädern   

am Opel Vectra-C-Station Wagon 
 
 
Auftraggeber: BORBET 
 Haupstraße 5 
 59969 Hallenberg Hesborn 
  
 
Hinweise für den Fahrzeughalter 

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkann-
ten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich 
anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüf-
stelle abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtig-
ten Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
 
Technische Angaben zu den Sonderrädern, Übersicht 

Radgröße Radtyp Hersteller Ausfüh-
rung 

Loch-
zahl 

Loch-
kreis  
∅ 
[mm] 

Mitten-
loch ∅ 
[mm] *) 

Ein-
preß-
tiefe 
[mm] 

zul. 
Radlast 
[kg] 

zul. 
Abroll-
umfang 
[mm] 

 

7Jx15H2 CF 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 690 2015 
7Jx15H2 E 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 620 1985 
7Jx15H2 T 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 640 2000 
7Jx15H2 R 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 645 2000 
7Jx15H2 RST 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 620 2005 
7Jx15H2 CB 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 640 2000 
7Jx15H2 BS 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 616 1935 
7Jx15H2 RSU 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 705 2100 
7Jx15H2 CR 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 640 2100 
7Jx15H2 B930 15 Alu Jet Lk 110 5 110 72,5 35 650 1965 
7Jx15H2 B980 15 Alu Jet Lk 110 5 110 72,5 35 630 2017 

*)  Mittenzentrierung erfolgt über Zentrierring, Innendurchmesser: 65,1 mm Kennz. 
BO. ∅72,5/∅65,1,  Farbe reinweiß 
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Prüfung der Dauerfestigkeit der Sonderräder 

 Radtyp  Prüfstelle/Genehmigung 
CF 70535 TÜV Pfalz, KBA 43191 
E 70535 TÜV Automotive Gutachten Nr. 366-1335-97-MURD/N1 
T 70535 RWTÜV Fahrzeug GmbH RA96/00128/D/15 
R 70535 RWTÜV Fahrzeug GmbH RA99/00272A/15 

RST 70532 TÜV Pfalz, KBA 43833 
CB 70535 TÜV Automotive Gutachten Nr. 366-0775-99-MURD/N1 
BS 70535 TÜV Pfalz, Nr. 55092698 

RSU 70535 RWTÜV Fahrzeug GmbH RA99/00285A/15 
CR 70535 RWTÜV Fahrzeug GmbH RA02/00313/A/15 
B930 15 RWTÜV Fahrzeug GmbH RP01/2660/00/21 
B980 15 RWTÜV Fahrzeug GmbH RP01/2658/00/21 

 
Durchgeführte Prüfungen 

Es wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an Fahrzeugen des im Ver-
wendungsbereich genannten Herstellers geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV 
Merkblatts 751 Anhang I und 3.4 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern. 
 
Fahrwerksfestigkeit 

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpreßtiefe der Sonderräder ver-
größert. Die Spurweitenerhöhung ist nicht größer als 2%.  
 
Reifentragfähigkeiten 

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 210 bis 240 km/h die 
maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei 240 km/h linear abnehmend zu ermit-
teln.  
Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 240 bis 270 km/h die 
maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei 270 km/h linear abnehmend zu ermit-
teln.  
Für Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist bei Höchstgeschwindigkeiten bis 240 km/h die 
zulässige Reifentragfähigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindigkeiten über 240 km/h ist die 
zulässige Tragfähigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftretenden maximalen Sturzwerte vom jeweili-
gen Reifenhersteller zu erfragen. 
Reifen mit der zusätzlichen Kennzeichnung Reinforced (RF), Extra Load oder XL, bezeichnet Reifen 
die für höhere Tragfähigkeiten als die der Standardausführungen ausgelegt sind. Die Beschriftung auf dem 
Reifen kann wahlweise mit Reinforced , Extra Load oder XL erfolgen, entscheidend ist der zugehörige 
Load Index bzw. bei ZR-Reifen die auf dem Reifen angegebene Tragfähigkeit. Die oben beschriebenen 
Tragfähigkeitsabschläge bleiben unberührt. 
 
Ergebnis der Prüfungen 

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Prüfungen für die einzelnen 
Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und Auflagen und Hin-
weise zu entnehmen. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die 
in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße „Maximum in Service“. 
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Verwendungsbereich 

 
Fahrzeughersteller : Adam Opel AG, 6090 Rüsselsheim 
Radbefestigungsteile  : Mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegel-

bundradschrauben M12x1,5, Kegelwinkel 60°, 
Schaftlänge  30 mm 

Anzugsmoment in Nm : 110 
Spurverbreiterung : bis zu 28 mm 

 
Typ: Vectra/SW   
ABE / EG-Genehmigung: e1*2001/116*0238*.. 
Motorleistung 
(kW) 

Handelsbezeichnungen zulässige Reifengrößen 
vorne und hinten, ggf. Auflagen 

Auflagen und Hinweise 

 74; 86; 90; 92 Vectra-C-Station Wagon195/65R15-91   A02)bis A10) 
   A93)  
    
  205/65R15-94   
  A93)  
 114  Vectra-C-Station Wagon195/65R15-91 M+S   A02)bis A10) 
  A93) E04) 
    
  205/65R15-94 M+S   
  A93)  
e1*2001/116*0238*00 1130/1140(1180)  5/110/65 

 
Auflagen und Hinweise 

A01) Auflage entfällt für dieses Gutachten. 
 
A02) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amt-

lich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraft-
fahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfin-
genieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem 
vom Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die ab-
nehmende Stelle bestätigt.  

 
A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden 

Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgeführt sind, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. 
 
A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weite-

ren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der 
Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den An-
bau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. 

 
A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit nachfolgend aufgeführten Ventilen zulässig: 

 Radtyp Ventilart 
CF 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
E 70535 Gummi- oder Metallventile  
T 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
R 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
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RST 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
CB 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
BS 70535 Gummi- oder Metallventile  

RSU 70535 Gummi- oder Metallventile  
CR 70535 Gummi- oder Metallventile  
B930 15 Gummi- oder Metallventile  
B980 15 Gummi- oder Metallventile  

 Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz 
sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. 

 *) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur 
Metallschraubventile zulässig. 

 
A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet wer-

den.  
 
A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschrie-

bene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist. 
 
A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als 

erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung 
des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. 
Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 

 
A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können, es sei 

denn, daß die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten ausdrück-
lich erlaubt wird. 

 
A10) Die Sonderräder dürfen nur wie nachfolgend beschrieben ausgewuchtet werden: 

  Radtyp  Auswuchtgewichte 
CF 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
E 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
T 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
R 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 

RST 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
CB 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
BS 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 

RSU 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
CR 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
B930 15 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
B980 15 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 

 
A93) Die Verwendung von feingliedrigen Schneeketten, die nicht mehr als 12 mm auftragen, ist nur auf 

den Rädern der Vorderachse zulässig (siehe auch Bedienungsanleitung des Fahrzeugherstellers). 
 
E04) Nicht zulässig an Fahrzeugausführungen, die serienmäßig nur mit 16-Zoll-Bereifung  und größer 

ausgerüstet sind. 
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Sonstiges 

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und 
der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten 
genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung ent-
sprechen. 
 
Der Auftraggeber/Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis  (Zertifikat-Registrier-Nr. 
ESN 05834AQ96) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 
StVZO  unterhält. 
 
Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf 
nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vor-
genommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen 
sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
 

 
Essen, 01. Dezember 2003 
 

Prüflaboratorium 
Labor für Fahrzeugtechnik 

Bereich Komponenten 

 

 
Dipl.-Ing. Leibold 

 



 
 

T e i l e g u t a c h t e n 
nach § 19/3 StVZO 

 
Nr. RZ-047374-C0-015 

 

RWTÜV Fahrzeug GmbH - Institut für Fahrzeugtechnik, Adlerstr. 7, 45307 Essen 
Das Prüflaboratorium ist von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes für Prüfungen nach  
EG-TypV, StVZO sowie FzTV akkreditiert (KBA-P 00009-95). 

RZ-047374-C0-015 
 

 
über den Verwendungsbereich von Sonderrädern   

am Opel Zafira 
 
 
Auftraggeber: BORBET 
 Haupstraße 5 
 59969 Hallenberg Hesborn 
  
 
Hinweise für den Fahrzeughalter 

Nach der Durchführung der Fahrzeugumrüstung ist das Fahrzeug unverzüglich einem amtlich anerkann-
ten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder einem Prüfingenieur einer amtlich 
anerkannten Überwachungsorganisation zur Begutachtung vorzuführen. Die ausgefüllte und von der Prüf-
stelle abgestempelte Anbaubestätigung (amtliches Formblatt) ist im Fahrzeug mitzuführen und berechtig-
ten Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach Berichtigung der Fahrzeugpapiere. 
 
 
Technische Angaben zu den Sonderrädern, Übersicht 

Radgröße Radtyp Hersteller Ausfüh-
rung 

Loch-
zahl 

Loch-
kreis  
∅ 
[mm] 

Mitten-
loch ∅ 
[mm] *) 

Ein-
preß-
tiefe 
[mm] 

zul. 
Radlast 
[kg] 

zul. 
Abroll-
umfang 
[mm] 

 

7Jx15H2 CF 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 690 2015 
7Jx15H2 E 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 620 1985 
7Jx15H2 T 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 640 2000 
7Jx15H2 R 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 645 2000 
7Jx15H2 RST 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 620 2005 
7Jx15H2 CB 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 640 2000 
7Jx15H2 BS 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 616 1935 
7Jx15H2 RSU 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 705 2100 
7Jx15H2 CR 70535 BORBET Lk 110 5 110 72,5 35 640 2100 

*)  Mittenzentrierung erfolgt über Zentrierring, Innendurchmesser: 65,1 mm Kennz. 
BO. ∅72,5/∅65,1,  Farbe reinweiß 
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Prüfung der Dauerfestigkeit der Sonderräder 

 Radtyp  Prüfstelle/Genehmigung 
CF 70535 TÜV Pfalz, KBA 43191 
E 70535 TÜV Automotive Gutachten Nr. 366-1335-97-MURD/N1 
T 70535 RWTÜV Fahrzeug GmbH RA96/00128/D/15 
R 70535 RWTÜV Fahrzeug Gmb H RA99/00272A/15 

RST 70532 TÜV Pfalz, KBA 43833 
CB 70535 TÜV Automotive Gutachten Nr. 366-0775-99-MURD/N1 
BS 70535 TÜV Pfalz, Nr. 55092698 

RSU 70535 RWTÜV Fahrzeug GmbH RA99/00285A/15 
CR 70535 RWTÜV Fahrzeug GmbH RA02/00313/A/15 

 
Durchgeführte Prüfungen 

Es wurde die Verwendungsmöglichkeit der oben beschriebenen Sonderräder an Fahrzeugen des im Ver-
wendungsbereich genannten Herstellers geprüft. Die Prüfung erfolgte unter Zugrundelegung des VdTÜV 
Merkblatts 751 Anhang I und 3.4 der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern. 
 
Fahrwerksfestigkeit 

Die Spurweite der geprüften Fahrzeugtypen wird durch die geänderte Einpreßtiefe der Sonderräder ver-
größert. Die Spurweitenerhöhung ist nicht größer als 2%.  
 
Reifentragfähigkeiten 

Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol V ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 210 bis 240 km/h die 
maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 210 km/h bis 91% bei 240 km/h linear abnehmend zu ermit-
teln.  
Für Reifen mit dem Geschwindigkeitssymbol W ist bei Höchstgeschwindigkeiten über 240 bis 270 km/h die 
maximale Reifentragfähigkeit von 100% bei 240 km/h bis 85% bei 270 km/h linear abnehmend zu ermit-
teln.  
Für Reifen mit der Geschwindigkeitsbezeichnung ZR ist bei Höchstgeschwindigkeiten bis 240 km/h die 
zulässige Reifentragfähigkeit auf dem Reifen angegeben. Bei Geschwindigkeiten über 240 km/h ist die 
zulässige Tragfähigkeit unter Angabe der am Fahrzeug auftretenden maximalen Sturzwerte vom jeweili-
gen Reifenhersteller zu erfragen. 
Reifen mit der zusätzlichen Kennzeichnung Reinforced (RF), Extra Load oder XL, bezeichnet Reifen 
die für höhere Tragfähigkeiten als die der Standardausführungen ausgelegt sind. Die Beschriftung auf dem 
Reifen kann wahlweise mit Reinforced , Extra Load oder XL erfolgen, entscheidend ist der zugehörige 
Load Index bzw. bei ZR-Reifen die auf dem Reifen angegebene Tragfähigkeit. Die oben beschriebenen 
Tragfähigkeitsabschläge bleiben unberührt. 
 
Ergebnis der Prüfungen 

Entsprechende Auflagen und Hinweise, die sich aus den oben beschriebenen Prüfungen für die einzelnen 
Rad-Reifen-Kombinationen ergaben, sind den Abschnitten Verwendungsbereich und Auflagen und Hin-
weise zu entnehmen. Die Prüfergebnisse und somit auch die Auflagen und Hinweise berücksichtigen die 
in der E.T.R.T.O. genannten Reifengrößtmaße „Maximum in Service“. 
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Verwendungsbereich 

 
Fahrzeughersteller : Adam Opel AG, 6090 Rüsselsheim 
Radbefestigungsteile  : Mit den vom Radhersteller mitzuliefernden Kegel-

bundradschrauben M12x1,5, Kegelwinkel 60°, 
Schaftlänge 30 mm 

Anzugsmoment in Nm : 110 
Spurverbreiterung : bis zu 28 mm 
 
Typ: T98/Monocab   
ABE / EG-Genehmigung: e1*98/14*0110*.. 
Motorleistung 
(kW) 

Handelsbezeichnungen zulässige Reifengrößen 
vorne und hinten, ggf. Auflagen 

Auflagen und Hinweise 

 60; 74; 85; 92; Zafira-A 195/65R15-91  A01) bis A10) 
 108   K03) 
  205/55R15-87   
    
  205/60R15-91  
e1*98/14*0110*15 1065/1055 (1130)  5/110/65 

 
Auflagen und Hinweise 

A01) Auflage entfällt für dieses Gutachten. 
 
A02) Nach §19(3) StVZO Nr. 4 ist nach Anbau der Sonderräder das Fahrzeug unverzüglich einem amt-

lich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr bzw. einem Kraft-
fahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer anerkannten Überwachungsorganisation (Prüfin-
genieur) zur Anbauabnahme vorzuführen. Der ordnungsgemäße Anbau der Räder wird auf dem 
vom Bundesministerium für Verkehr im Verkehrsblatt bekannt gemachten Muster durch die ab-
nehmende Stelle bestätigt.  

 
A03) Die mindestens erforderlichen Geschwindigkeitsbereiche und Tragfähigkeiten der zu verwendenden 

Reifen sind, sofern sie in der Tabelle nicht aufgeführt sind, den Fahrzeugpapieren zu entnehmen. 
 
A04) Das Fahrwerk sowie die Brems- und Lenkungsaggregate müssen, sofern diese durch keine weite-

ren Auflagen berührt werden, dem Serienstand entsprechen. Wird gleichzeitig mit dem Anbau der 
Sonderräder eine Fahrwerksänderung vorgenommen, so ist diese und ihre Auswirkung auf den An-
bau der Sonderräder gesondert zu beurteilen. 

 
A05) Es sind nur schlauchlose Reifen mit nachfolgend aufgeführten Ventilen zulässig: 

 Radtyp Ventilart 
CF 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
E 70535 Gummi- oder Metallventile  
T 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
R 70535 Gummi- oder Metallventile *) 

RST 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
CB 70535 Gummi- oder Metallventile *) 
BS 70535 Gummi- oder Metallventile  

RSU 70535 Gummi- oder Metallventile  
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CR 70535 Gummi- oder Metallventile  
 Die Ventile müssen den Normen DIN, E.T.R.T.O. oder TRA entsprechen, sollen möglichst kurz 
sein und dürfen nicht über die Radkontur hinausragen. 

 *) Bei Fahrzeugen mit einer bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit von mehr als 210 km/h sind nur 
Metallschraubventile zulässig. 

 
A06) Zur Befestigung der Sonderräder dürfen nur die mitzuliefernden Befestigungsteile verwendet wer-

den.  
 
A07) Die Bezieher der Sonderräder sind darauf hinzuweisen, daß der vom Reifenhersteller vorgeschrie-

bene Reifenfülldruck bzw. Mindestluftdruck zu beachten ist. 
 
A08) Wird das serienmäßige Ersatzrad verwendet, soll mit mäßiger Geschwindigkeit und nicht länger als 

erforderlich gefahren werden. Bei Fahrzeugen mit permanentem Allradantrieb ist bei Verwendung 
des Ersatzreifens darauf zu achten, daß nur Reifen mit gleich großem Abrollumfang zulässig sind. 
Es müssen die serienmäßigen Befestigungsteile verwendet werden. 

 
A09) Die Bezieher sind darauf hinzuweisen, daß Schneeketten nicht verwendet werden können, es sei 

denn, daß die Verwendung von Schneeketten durch eine weitere Auflage im Gutachten ausdrück-
lich erlaubt wird. 

 
A10) Die Sonderräder dürfen nur wie nachfolgend beschrieben ausgewuchtet werden: 

  Radtyp  Auswuchtgewichte 
CF 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
E 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
T 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
R 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 

RST 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
CB 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
BS 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 

RSU 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 
CR 70535 Klammer- oder  Klebegewichte auf der Radinnenseite 

 
K03) Durch geeignete Maßnahmen ist für eine ausreichende Radabdeckung an Achse 1 nach vorne zu 

sorgen (z.B. durch Ausstellen des Stoßfängers, des Kotflügels, durch Tieferlegung oder durch An-
bau von Karosserieteilen). Es können eine oder auch mehrere Maßnahmen erforderlich sein. 

 
Sonstiges 

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und 
der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilegutachten 
genannten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung ent-
sprechen. 
 
Der Auftraggeber/Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis  (Zertifikat-Registrier-Nr. 
ESN 05834AQ96) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 
StVZO  unterhält. 
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Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 – 5 einschließlich der unter VI. aufgeführten Anlagen und darf 
nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden. 
 
Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil oder wenn vor-
genommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen 
sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen. 
 

 
Essen, 28. November 2003 
 

Prüflaboratorium 
Labor für Fahrzeugtechnik 

Bereich Komponenten 

 

 
Dipl.-Ing. Leibold 
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